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§ 24 Mehrstunden (Plusstunden) und angeordnete Überstunden 
 

1 Wenn es der Dienst erfordert, sind Angestellte verpflichtet, auch ausserhalb der or-
dentlichen Arbeitsstunden und über die normale Arbeitszeit hinaus Arbeit zu leisten. 

2 Mehrstunden (Plusstunden) und angeordnete Überstunden sind grundsätzlich durch 
Gewährung von Freizeit im selben Umfang bis spätestens Ende April im folgenden 
Jahr auszugleichen. In Ausnahmefällen wird der Mehrstundensaldo Ende April aus-
bezahlt. 

3 Pfarrpersonen erhalten, zur Abgeltung der Überzeit, eine zusätzliche Ferienwoche 
pro Kalenderjahr. 

 
§ 25 Absenzen und Arztzeugnis 
 

1 Angestellte, die aus irgendeinem Grund die Arbeit nicht aufnehmen können, haben 
dies unverzüglich der vorgesetzten Stelle und der Fachperson HR zu melden. 

2 Dauert die Absenz wegen Krankheit und Unfall länger als drei Tage, so ist der 
Fachperson HR ein Arztzeugnis einzureichen. 

3 Die Fachperson HR führt eine Absenzenkontrolle. 

 
4.2 Rechte 
 
§ 26 Besoldungsgrundsatz 
 

1 Die Angestellten haben für ihre Leistungen im Dienst der Kirchgemeinde Anspruch 
auf Besoldung. 

2 Die Besoldungen werden in Form von Gehältern und Honoraren ausgerichtet. 

 
§ 27 Gehälter der Angestellten 
 

1 Angestellte beziehen Gehälter für ihre Leistungen im Dienst der Kirchgemeinde. 
2 Die Mindest- und Höchstsätze der Jahresgrundgehälter richten sich nach den im An-

hang 1 enthaltenen Besoldungsklassen. 
3 Die Geschäftsleitung legt die Anfangsbesoldung fest. Ausbildung und Erfahrungen 

werden berücksichtigt. 
4 Das Besoldungsmaximum wird in 12 jährlichen Altersstufen erreicht. Bei der Errei-

chung des 55. Altersjahres wird im Normalfall das Maximum ausbezahlt. Entspre-
chen Leistung und Verhalten eines Angestellten nicht den Erwartungen, kann die Ge-
schäftsleitung den Gehaltsanstieg aussetzen. Beginnt ein Dienstverhältnis spätestens 
am 1. Juli, so gilt das betreffende Kalenderjahr für den Stufenanstieg als erstes 
Dienstjahr. 
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§ 28 Honorare und Gehälter des nebenamtlichen Beamten, der Behör-
denmitglieder und Angestellten 

 
1 Die jährlichen Pauschalhonorare sind im Anhang 2 festgelegt.  
2 Chorleiter/innen werden nach den "Besoldungs-Empfehlungen für Chorleiter/in" 

des Schweizerischen Kirchengesangsbundes besoldet. 

 
§ 29 13. Monatsgehalt 
 

1 Das 13. Monatsgehalt wird im Dezember ausbezahlt. Bei jährlichen Pauschalhono-
raren gibt es keine zusätzliche Auszahlung. 

 
§ 30 Sozialzulagen 
 

1 Die Familienzulagen werden nach dem Sozialgesetz vom 31. Januar 2007 ausge-
richtet. 

 
§ 31 Treueprämien 
 

1 Alle Angestellten haben Anrecht auf folgende Treueprämien: 
a) nach 10 Dienstjahren   25 % des Monatsgehaltes oder 5 Ferientage; 
b) nach 15 Dienstjahren   50 % des Monatsgehaltes oder 10 Ferientage; 
c) nach 20 Dienstjahren 100 % des Monatsgehaltes oder 20 Ferientage; 
d) nach 25 Dienstjahren 100 % des Monatsgehaltes oder 20 Ferientage; 
e) danach alle 10 Jahre 100 % des Monatsgehaltes oder 20 Ferientage. 

2 Das Monatsgehalt entspricht dem 13. Teil des Jahresgehaltes. 
Bei Teilzeitangestellten gilt der Durchschnitt der letzten 3 Jahre. 

3 Ferientage müssen innerhalb von 5 Jahren bezogen werden. 
 
§ 32 Teuerungszulagen 
 

1 Der Kirchgemeinderat legt jährlich die Teuerungszulage mit dem Budget fest. Die 
Teuerungszulage ist von der Kirchgemeindeversammlung im Rahmen des Budgets 
zu beschliessen. 

 
 
§ 33 Gehalts- und Honoraranspruch bei Krankheit und Unfall 
 

1 Bei Arbeitsverhinderung infolge Krankheit oder Unfall haben die definitiv gewählten 
oder angestellten Arbeitnehmenden Anspruch auf die volle Lohnzahlung von 100% 
(ohne Spesen): 


























